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VIII. Rechtsangelegenheiten.

Städtisches vagerbuch.
Die Auszeichnungen über Liegenschaften und dingliche Rechte der Gemeinde Wien

(Lagerbuchsoperate) erfuhren im Berichtsjahre einen Zuwachs von 152 über erworbene
Realitäten, von 326 über eingelöste Straßengründe und von 290 über dingliche Rechte der
Gemeinde an fremden Realitäten. Die Gesamtzahl der Operate betrug am Ende des
Berichtsjahres über Realitäten 2932 , über Straßengrundeinlösungen5027 und über
dingliche Rechte 4802.

Besondere Operate wurden neu angelegt über den Realbesitz bei der I. und
II. Kaiser Franz Joseph-Hochquellenleitung, über die Realitäten der städtischen Straßen¬
bahnen und die gegenseitigen Grundabtretungen und Rechte bei den Wiener Verkehrs¬
anlagen.

8. Verträge und Rechtsgeschäfte.

Im Berichtsjahre wurden in der Magistratsabteilung I für Rechtsangelegenheiten
ausgefertigt und durchgeführt: 316 Verträge über die Erwerbung von unbeweglichem
Gute, 64 über die Veräußerung von städtischen Realitäten, 6 Bestand- und Dienst¬
verträge, 161 Graberhaltungs- und Ausschmückungsvertrttge. Andere Urkunden, wie
Reverse, Löschungserklärungen, Aufsandungserklärungen, Servituts - und Kautions¬
bestellungen usw. wurden 295 ausgefertigt. Die Zahl der gerichtlichen Eingaben,
einschließlich der Rekurse, betrug 520.

Von Grunderwerbungen und Veräußerungen, und zwar mit Ausschluß der Grund¬
abtretungen und Einbeziehungen, welche nach den Bestimmungen der Bauordnung erfolgten,
sind hervorzuheben:

s) Erwkrlmngen:
Für Schulbauzwecke:
Im III. Bezirke die Realität Dietrichgasse 36 im Ausmaße von 1754 21 um

135.000 X; im XII. Bezirke die Realität E.-Z . 1863 Unter-Meidling im Ausmaße
von 3720 m- um 186.050 X; im XI Bezirke für einen Schulbauplatz, einen Marktplatz
und eine Parkanlage in Simmering von den Realitäten E.-Z. 821 Teile im Ausmaße
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von 1173 n? um 11.730 X, E.-Z. 523 im Ausmaße von 17.758 n? um 177.580 X,
E.-Z . 55 im Ausmaße von 11.276 n? um 112.760 X, E.-Z. 1318 im Ausmaße von
5138 n? um 51 .380 X, E.-Z. 525 im Ausmaße von 8018 n? um 80.180 X, E.-Z. 1993
im Ausmaße von 673 n? um 16.825 X, E.-Z . 1994 im Ausmaße von 611 n? um
15.275 X, E.-Z . 1998 im Ausmaße von 16 n? um 448 X und E.-Z . 1997 im
Ausmaße von 113 n? um 3164 X; im XXI. Bezirke die Realität E.-Z. 21 Hirschstetten
per 2388-09 n? um 12.656 X 87 5. E.-Z. 91 mit 2263 86 n? um 11.598 X 46 li,
E.-Z. 25 mit 2330 -98 n? um 12 354 X 19 k, E.-Z. 18 mit 4035 60 n? um 21.388 X,
E.-Z. 228 mit 4331 81 n? um 22.958 X 59 ti und E.-Z. 23 mit 2269'22 u? um
12.026 X 86 k.

Für Straßendurchführungen und Regulierungen:

Im I. Bezirke die Realität E.-Z. 301 am Franziskanerplatze im Ausmaße von
110813 n? um 580 .000 X und von der Realität Ecke der Schenken- und Rosengasse
99'83 n? um 15.000 X; im II. Bezirke die Realität Zirkusgasse Nr. 5 im Ausmaße
von 224 22 n? um 22.422 X, in der Weintraubengasse die Realität E.-Z . 1611 im
Ausmaße von 718'54 n? um 50.000 X, von der Realität LeopoldgasseE.-Z. 931
41-97 n? um 1468 X 95 k; im III. Bezirke die RealitätenE.-Z. 2118 und 2120 im
Ausmaße von 1218 49 n? um 52.360 X, die Realität E.-Z. 778 im Ausmaße von
3015-07 n? um 83.728 X 49 k und die Realität Ungargasse Nr. 34 um 57.000 X;
im IV. Bezirke die Realität E.-Z. 1283 im Ausmaße von 117 75 n? um 3532 X 50 k,
die Realität E .-Z . 687 Schäffergasse im Ausmaße von 148-80 n? um 30.000 X; im
V. Bezirke von der Realität Brauhausgasse Nr. 78 412-65 n? um 37.500 X; im
VIII. Bezirke die Realität Stolzenthalergasse Nr. 12 im Ausmaße von 579'42 n? um
140.000 X (zur Durchführung der Pfeilgasse) und die Realität Neudeggergasse Nr. 13
im Ausmaße von 125 42 n? um 22.000 X; im IX. Bezirke von der Realität Ruf¬
gasse Nr. 6 93 96 n? um 4000 X, von der Realität E.-Z. 1263 579 81 n? um
26.091 X 45 K; im XI. Bezirke die Realität Kopalgasse Nr. 25 im Ausmaße von
1044 n? um 32.000 X; im XIII. Bezirke die E.-Z. 2878 , Parzellen 261, 260/2,
262 und 614 um 160.000 X, die Realität Einwanggasse Nr. 30 im Ausmaße von
1194 n? um 48 .000 X und die Realität Lorenz Mandl-Gasse E.-Z. 19 in Breitensee
im Ausmaße von 1406 n? um 46.000 X; im XVI. Bezirke die Realitäten E.-Z. 476,
1551, 1699, 1927 im Ausmaße von 8741 n? um 65.000- X für eine Platzanlage;
im XVII. Bezirke die Realität E.-Z. 1770 Hernals im Ausmaße von 9270 n? um
20.000 X; im XVIII. Bezirke die Realitäten E.-Z. 24 und 484 Gersthof im Ausmaße
von 1740 49 ir? um 57.000 X; im XIX. Bezirke die Realität Billrothstraße Nr. 35
um 135.000 X, Billrothstraße Nr. 10 im Ausmaße von 2266 >7? um 132.000 X und
Hardtgasse 69 im Ausmaße von 125-69 n? um 1256 X 90 K; im XX. Bezirke von
der Realität Brigittaplatz Nr. 5 79 80 n? um 2394 X.

Für Friedhofserweiterungeu:

Für den Baumgartner Friedhof die Realität E.-Z. 394 in Breitensee im Ausmaße
von 3846'37 n? um 24.638 X 81 K; für den HeiligenstädterFriedhof die Realitäten
E -Z. 440 und 445 in Heiligenstadt im Ausmaße von 6625 -91 n? um 53.007 X 28 K,
die Realität E .-Z. 493 im Ausmaße von 1232' 14 n? um 9857 X 12 K und die
E.-Z. 365 mit 1133 60 n? um 9068 X 80 k.



VIII. Rechtsangelegenheiten. — L. Verträge und sonstige Rechtsgeschäfte. 101

Für den Wald - und Wiesengürtel:
Im XIII. Bezirke die Realitäten Ober-St . Veit E.-Z. 969 bis 971 und 981 im

Ausmaße von 23.021 m- um 48 .000 X und die Realität E.-Z. 142 Ober-Baumgarten
im Ausmaße von 6893 m- um 42.000 X; im XVII. Bezirke die Realität E.-Z. 80
Dornbach im Ausmaße von 2954 um 17.500 X; im XVIII. Bezirke die Realität
E.-Z. 411 Gersthof im Ausmaße von 1684 um 4600 X, die Realität E .-Z. 71
Neustift am Walde im Ausmaße von 1255 m^ um 3200 X, ferner ebenda die Realitäten
E.-Z. 243 im Ausmaße von 1043 m? um 4200 X, E.-Z. 116 im Ausmaße von
4510 um 9500 X und E.-Z. 199 im Ausmaße von 2212 m' um 5400 X,
E.-Z. 24 und 184 im Ausmaße von 12.070 m- um 27.000 X, E.-Z. 328 im Aus¬
maße von 957 m? um 2392 X, E.-Z . 6 im Ausmaße von 2126 um 5200 X,
E.-Z. 17 im Ausmaße von 1978 m' um 4600 X, E.-Z. 211 im Ausmaße von
964 um 2467 X 84 k und in Pötzleinsdorf die RealitätE.-Z. 372 im Ausmaße
von 2715 n,2 um 4615 X 50 Ii; im XIX. Bezirke die Realitäten E.-Z. 87 Kahlen¬
bergerdorf und 424 Nußdorf im Ausmaße von 10.146 m^ um 10.200 X, die Realität
Nußdorf E.-Z. 217 im Ausmaße von 6072 um 6072 X, dann E.-Z. 114 Kahlen¬
bergerdorf im Ausmaße von 4686 m? um 4686 X, E.-Z. 115 Kahlenbergerdorf im
Ausmaße von 9197 m^ um 9200 X, E.-Z. 655 Grinzing im Ausmaße von 5888 m^
um 5000 X und E.-Z. 95 Kahlenbergerdorf im Ausmaße von 1650 m- um
1864 X 50 d.

Für verschiedene andere Zwecke:
Im II. Bezirke vom Donauregulierungsfonds eine Baugruppe im Ausmaße von

37.517 58 um 900.000 X für das Elektrizitätswerk; im III. Bezirke die Realität
E.-Z . 2903 im Ausmaße von 176 67 m^ um 9200 X für den Betriebsbahnhof Erdberg;
im VII. Bezirke die Realität Kaiserstraße 104 im Ausmaße von 512 66 m^ um
32.934 X 60 k für einen Kinderspielplatz; im X. Bezirke ein Grund im Ausmaße
von 1601 um 25.616 X für die Avisostation der Wasenmeisterei; im XIII. Bezirke
eine Liegenschaft in der Speisinger Straße im Ausmaße von 1881 m- um  27 .000 X für
die Straßenbahnlinie Wien—Mödling, die Realität E .-Z. 253 in Lainz im Ausmaße
von 17.264 um 50.000 X für eine Platz- und Gartenanlage, die Realität E.-Z. 127
in Speising Parzelle 261, 260/2 , 262, 614 um 160.000 X und E.-Z. 148 Speising
um 80.000 X für die städtischen Straßenbahnen; im XIX. Bezirke von der E.-Z. 64
Unter-Döbling 94 78 n? um 1895 X 60 k zu Arrondierungszweckeu.

Für den Bürgerspitalfonds  wurden erworben:
Im XI. Bezirke die Parzellen 410/1 und 413/1 der E.-Z. 2054 Simmering

im Ausmaße von 6472 m^ um 64.720 X, die Parzelle 414/3 der E.-Z. 469 im
Ausmaße von 5550 m^ um 55.500 X und Teile der Realität E.-Z . 1318 im Ausmaße
von 2572 um 25.720 X zum Zwecke der Arrondierung des Fondsbesitzes; im
XIII . Bezirke die Parzellen 580 , 584 und 585 in Lainz im Ausmaße von 11 .735 '88
um 52.107 X 30 K.

Für das Fondsgut Spitz a. d. Donau wurden die Parzellen 295 , 296/1 , 296/2,
296/3 , 297 der E.-Z. 89 in Schwallenbach im Ausmaße von 9131 m'-r um 120 X
erworben. ^

An Schadloshaltungen für Straßengrundabtretungen  nach den Bestimmungen
der Bauordnung wurden 619 .275 X 63 K verausgabt.
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d) Nrrällßerungku:
Von ehemaligen Linienwallgründen:
Die Baustellen VI, VII, VIII am Margaretengürtel E.-Z . 2296 , 2297 , 2298

im V. Bezirke im Ausmaße von 615 n? , 497-90 n? und 555-88 ir? um 166.378 X,
und die Baustellen IV und V E.-Z. 2294 , 2295 im Ausmaße von 679 -6 n? bezw.
519 -34> 2 um 120.000 X.

Von sonstigem Realbesitze:
Im III. Bezirke von der Realität E .-Z . 1873 599 n? um 56.905 X und 299 66 n?

um 14.009 X 25 K, von E.-Z. 418 die Parzelle 1699/1 im Ausmaße von 6 89 n?
um 826 X 80 K; im VI. Bezirke die Realitäten E.-Z . 1356 und 1357 im Ausmaße
von 649 12 n? um 131 .351 X 20 k, E.-Z. 1355 im Ausmaße von 701'48 n? um
164.847 X 80 K und E.-Z. 1358 im Ausmaße von 643 52 m° um 135.139 X 20 Ir;
im VII. Bezirke von der Realität E .-Z. 4l8 die Parzelle 1699/1 im Ausmaße von
6 89 n? um 826 X 80 K; im IX. Bezirke von der Realität E.-Z. 761 1312-51 n? uin
207.000 X; im X. Bezirke die BaustellenE.-Z . 2365 Favoriten im Ausmaße von 624 24 ir?
um 23.096 X 88 k, E.-Z. 2628 im Ausmaße von 596 2 ir? um 22.059 X 40 6,
E.-Z . 2366 im Ausmaße von 559 35 n? um 23.974 X, dann E.-Z . 2350 und 2351
im Ausmaße von 573 '93, bezw. 490 57 ir? um 36.000 X; im XI. Bezirke die Realität
E.-Z. 253 Kaiser-Ebersdorf im Ausmaße von 144 48 n? und Teile des öffentlichen Gutes
im Ausmaße von 154-61 n? um 1200 X, die Realität E .-Z . 917 Parzelle 1905/1
um 1050 X; im XII. Bezirke die Realität E.-Z. 1755 Unter-Meidling um 4614 X 48 k
und die Realität E.-Z . 175 Hetzendorf um 28.000 X; im XIII. Bezirke die Baustelle
E.-Z. 530 Lainz im Ausmaße von 1548-56 n? um 13.937 X 04 K; im XVI. Bezirke
die Realität E .-Z. 337 Ottakring im Ausmaße von 2364 -86 n? um 6500 X; im
XVII. Bezirke die Realitäten E.-Z. 148 Dornbach im Ausmaße von 63 43 n? samt
Teilen des öffentlichen Gutes im Ausmaße von 832 48 n? um 3500 X, und E.-Z. 540
im Ausmaße von 295 20 n? um 2350 X; im XVIII. Bezirke die Realitäten E.-Z. 1523
Währing im Ausmaße von 28-25 n? um 800 X, E.-Z. 538 im Ausmaße von
259 58 m? um 28.553 X 80 K, ein Teil von E.-Z. 2031 im Ausmaße von 14 6 n?
um 220 X, ein Teil der Realität E.-Z. 333 Pötzleinsdorf im Ausmaße von 189 83 n?
um 12.130 X und Teile der E.-Z. 372, 333 und 706 um 3500 X; im XIX. Bezirke
die Realitäten E.-Z. 215 und 1451 Ober-Döbling im Ausmaße von 1222 08 rr? um
130.000 X, E.-Z. 1589 im Ausmaße von 842 83 n? um 45.000 X, E.-Z. 1500 im
Ausmaße von 223 n? um 3000 X, E.-Z . 484 im Ausmaße von 217 n? um 7000 X,
E.-Z. 608 in Nußdorf im Ausmaße von 314 n? um 628 X: im XXI. Bezirke die
Realität E.-Z. 840 Donaufeld im Ausmaße von 502 45 n? um 5502 X.

Vom Besitze des Bürgerspitalfonds wurden veräußert:
Die Baustelle E .-Z. 5187 im II. Bezirke im Ausmaße von 586 39 n? um

43.979 X 25 K und E.-Z. 5192 im Ausmaße von 606 50 n? um 45.412 X 50 k,
ein Teil der Parzelle 1436 E.-Z . 1683 in Favoriten im Ausmaße von 59 13 n? um
1000 X und Teile der Parzellen 64/1 , 62 und 63 in Favoriten im Ausmaße von
8601 n? um 25.660 X.

Vom Fondsgute Ebersdorf  wurden anläßlich der Erbauung der Straßenbahn in
die Freudenau die Parzellen 1964 , 1966 im Ausmaße von 856 n? um 19.000 X veräußert.

Vom Fondsgute Spitz  a . d. Donau wurden anläßlich der Erbauung der Lokalbahn
von Krems nach Grein in den Kat.-Gemeinden Spitz und Schwallenbach Grundflächen im
Gesamtausmaße von 6958 n? um 9899 X 80 K an die Bahnunternehmung abgetreten-



VIII. Rechtsangelegenheiten . — c . Prozesse. 103

6. Prozesse.
Wie in früheren Jahren wurde die Gemeinde in allen Prozeßfällen, bei denen

Anwaltzwang nicht bestand, von ihren rechtskundigen Beamten vertreten. Für die rechts-
frcundliche Vertretung wurden im Berichtsjahre 20.895 X 92 K verausgabt.

Abgesehen von Klagen wegen rückständiger Industrie- und Bauwassergebühren,
Platz- und Mietzinsen sind an Streitsachen zu erwähnen:

a) Passivprozesse.

Die Klage der A. B., Erzieherin in Wien, gegen die Gemeinde Wien auf Zahlung
von 1430 X Verdienstentgang, einer monatlichen Rente von 88 X und 10.000 X
Schmerzensgeld für die Folgen eines anläßlich eines Kanalumbaues durch Überfahren
von der städtischen Straßenbahn in der Pragerstraße im III. Bezirke erlittenen Unfalles.

Die Klage wurde abgewiesen, weil die beklagte Gemeinde im vorliegenden Falle
gar nicht passiv legitimiert war und demnach der klägerische Anspruch ihr gegenüber
nicht bestand.

Die Klage der A. T. auf Entschädigung für einen in der Markthalle III. Bezirk
erlittenen Unfall durch Einklemmen der Finger in der Spieltüre im Betrage von
3205 X.

Die Klage wurde in den beiden ersten Instanzen abgewiesen; eine Revision wurde
nicht begehrt.

Die Klage des A. F., Gaswerksbediensteten, wegen Erhöhung seiner bisherigen
Unfallsrcnte wurde abgewiesen, weil auch das gerichtsärztliche Gutachten keine höhere
Einbuße als das spezialärztliche Gutachten annahm.

Die Klage des O. A., städtischen Gartenarbeiters, wegen Zahlung einer Unfalls¬
rente wurde abgewiesen, weil das gerichtsärztliche Gutachten keine Einbuße der Erwerbs-
sühigkeit infolge des erlittenen Unfalles annahm.

Beim Betriebe der städtischen Straßenbahnen  sind aus Unfällen wegen
erlittener Körperverletzungen 87, wegen Sachschadens9, zusammen 96 Klagen angefallen,
von welchen 85 auf den elektrischen und 9 auf den Dampfbetrieb entfallen. Die Summe
der im Berichtsjahre eingeklagten Beträge belief sich auf 631.126 X 58 K an Kapital
und auf 41.070 X 04 K an jährlichen Renten. In 37 Fällen wurde ein Betrag von
109.817 X 13 ll samt Nebengebühren an Zinsen und Kosten nebst Jahresrenten von
3736 X 32 k gerichtlich zugesprochen, 24 Fälle wurden mit einem Betrage von
23.297 X 27 K verglichen, 27 Klagen auf Zahlung von 89.334 X 60 ll nebst Jahres¬
renten von 10.099 X 20 ll wurden kostenpflichtig abgewiesen und 1 Klage wurde unter
Aushebung der gegenseitigen Kosten zurückgezogen. 7 Klagen blieben zu Ende des
Berichtsjahres noch unentschieden.

Weiters wurden aus Anlaß der städtischen Unfallsfürsorge, betreffend Angestellte
der Straßenbahnen, gegen die Straßenbahnen 24 Prozesse auf Erhöhung oder Fortsetzung
von obligatorischen Unfallsrenten beim k. k. HandelsgerichteWien geführt, bezw. sind
diese Prozesse im Berichtsjahre angefallen. Von diesen 24 Rentenklagen waren zu Ende
des Berichtsjahres 8 kostenpflichtig abgewiesen, 5 Klagen wurde stattgegeben, 1 Klage
eompensatis expensis zurückgezogen und 10 Klagen waren damals noch unerledigt.

Aus dem Lohnverhältnisse wurden 28 Klagen auf Zahlung der satzungsgemäßen
Pension von Bediensteten eingebracht, welchen wegen Nichtanerkennung der neuen Dienst¬
ordnung und der neuen Pensionssatzung der Dienst im Juli des Berichtsjahres gekündigt
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worden war. 27 dieser Klagen wurden vom k. k. Handelsgerichte Wien als erster Instanz
kostenpflichtig abgewiesen und diese Abweisung auch vom k. k. OberlandesgerichteWien
bestätigt. Der 28. Klage wurde wegen gxrichtsärztlich erhobener Invalidität stattgegeben.

In 204 Strafsällen wurde (gleich wie in den Vorjahren) den Bediensteten die
Verteidigung in Strafsachen beigestellt. Von diesen 204 Straffällen endeten 154 mit
einem rechtskräftigen Freispruche. 4 beim k. k. Landesgerichte anhängige Untersuchungen
nach Z 337 Str .-G. (Gefährdung der körperlichen Sicherheit) wurden eingestellt, in
6 Fällen erfolgte ein rechtskräftiger Schuldspruch, während in den restlichen 40 Fällen
im Berichtsjahre noch nicht entschieden war.

Beim Betriebe der städtischen Elektrizitätswerke sind im Berichtsjahre
angefallen:

Eine Klage des Drechslers Th. H. auf Zurückgabe des für einen beschädigten
Elektrizitätszählereingehobenen Betrages von 64 X 62 K, welche vom k. k. Bezirksgerichte
für Handelssachen abgewiesen wurde.

Weiters drei Klagen entlassener Hilfsarbeiter beim Gewerbegerichte, von welchen
zwei abgewiesen wurden, während die dritte durch teilweise Anerkennung des Klags¬
anspruches gerichtlich ausgeglichen wurde.

Beim Betriebe der städtischen Stellwagenunternehmung ist eine Klage
wegen Zahlung von 72 X 39 K für die Beschädigungeines Dreirades zu verzeichnen,
welcher wegen des Verschuldens der Unternehmung stattgegeben wurde.

Betreffend den Betrieb der städtischen Leichenbestattung wurde eine Klage
des I . L., Leichenbestattungsinhaber in Liebenau bei Graz, auf Zahlung von 270 X
samt Nebengebühren für den Transport einer Leiche von Gkeisdorf nach Stubenberg
eingebracht. Die Klage wurde abgewiesen, weil die Bestellung durch ein hiezu nicht
ermächtigtes Organ erfolgt ist.

b) Aktivprozesse.

Die Klage der Gemeinde Wien gegen F. W. auf Zahlung eines Kaufpreises von
569 X 40 K s. A. für Trottoir-Granitrandsteine wurde durch einen dem vollen Klage¬
begehren entsprechenden Vergleich beendet.

Der Klage der Gemeinde Wien gegen M. Sch. auf Zahlung von 24 X 45 K
Wasserleitungsreparaturkvsten wurde aus den geltend gemachten Gründen stattgcgeben.

Beim Betriebe der städtischen Gaswerke wurden 139 Klagen zwecks Herein¬
bringung rückständiger Gasrechnungsbeträge eingebracht.

Beim Betriebe der städtischen Straßenbahnen wurde im Berichtsjahre
nur ein Aktivprozeß geführt und zwar eine Regreßklage gegen die AktiengesellschaftR . PH.
Waagner , Biro <L A. Kurz wegen maugelhafer Befestigung der Wartehütte auf dem
Matzleinsdorfer Platze, welche vom Sturmwinde am 27. Jänner 1908 umgeworfen wurde;
hiebei erlitt der Passant G. B. einen Beinbruch, für den die Straßenbahn auf-
kommeu mußte.

Beim Betriebe der städtischen Elektrizitätswerke wurden gegen 1345
zahlungssäumigeAbnehmer elektrischer Energie im bezirksgerichtlichen Verfahren Klagen
und Mahnklagen durchgeführt bezw. Zahlungsbefehle erwirkt.

Beim Betriebe des Brauhauses der Stadt Wien  wurde der Klage des
Brauhauses gegen den HefeabnehmerG. S . wegen 4795 X 53 k hinsichtlich des Teil¬
betrages von 2188 X 53 k stattgegeben. Dem von der Gegenseite ergriffenen Rekurse
wurde in zweiter und dritter Instanz keine Folge gegeben.
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Der vom Brauhause der Stadt Wien als Besitzerin des landtäflichen Gntes Wall-
Hof gegen den WirtschaftsbesitzerF. K. in Rannersdorf erhobenen Besitzstörungsklage
wegen eigenmächtigenwiederholten Befahrens des abgezännten „Rieselfeldes" wurde
stattgegeben.

Außerdem hat das Brauhaus der Stadt Wien eine größere Anzahl von Klagen
gegen Bierabnehmer wegen Sicherstellung von Bardarlehen und Bezahlung von Bier¬
schulden durchgeführt.

Endlich wäre hier noch die Entscheidung des k. k. Obersten Gerichtshofes vom
28. Dezember betreffend den Rückersatz der Verpflegskosten eines Pfründners aus dem
Nachlasse anzuführen.

In der Verlassenschaftsabhandlung des am 17. Mai 1909 im Wiener Versorgungs-
Heime verstorbenenF. K. war der Verpflegskostenersatzanspruch der Gemeinde Wien
vom Verlassenschaftsgerichte auf den Rechtsweg verwiesen worden, da Erbserklärungen
Vorlagen und die Gemeinde Wien lediglich als Nachlaßgläubigerin zu betrachten sei.

Über außerordentlichen Revisionsrekurs der Gemeinde Wien, welche die Befriedigung
ihres Ersatzanspruches im außerstreitigenVerfahren verlangte, hat der k. k. Oberste
Gerichtshof mit Entscheidung vom 28. Dezember entschieden, daß der nach den Hof¬
dekreten vom 3. Juni 1784 und vom 12. Jänner 1789, J .-G.-S . 298 und 951 einer
Bersorgungsanstalt gebührende Ersatz der Verpflegskosten sich als eine vom Gesetze den
Erben auferlegte Verpflichtung im Sinne der lii. b des K 149 Abhandlungspatent dar¬
stelle, vor deren Erfüllung gemäß Z 174 Abhandlungspatent die Einantwortung des
Nachlasses nicht erfolgen dürfe.

o. Außerstreitiges Verfahren,
a) Richtigstellung der Grundbücher.

Im III. Bezirke sind zu erwähnen die Richtigstellungendes Besitzstandes beim
Bürgertheater und in der Marxergasse bezüglich des Stadterweiterungsfondsbesitzesund
des Besitzes der Kommission für Verkehrsanlagen, ferner Richtigstellungen anläßlich der
Bezirksgrenzenänderungen im I., II. und III. Bezirke. Im IX. Bezirke fanden
Richtigstellungen bezüglich der Elisabethpromenade statt. Im XXI. Bezirke waren an¬
läßlich der Neuanlegung der Mappe in Donaufeld und Groß-Jedlersdorf und der Nen-
anlegung des Grundbuches über Groß-Jedlersdorf bedeutende Richtigstellungen erforder¬
lich, die im Berichtsjahre noch nicht vollständig abgeschlossen wurden. Bei dem Fonds¬
gute Spitz a. d. Donau wurde eine größere Grundbuchsrichtigstellung in der Katastral-
Gemeinde Schwallenbach und eine ebensolche in Groß-Heinrichschlag anläßlich der
Anlegung der Bezirksstraße von Habruck nach Groß-Heinrichschlag durchgeführt.

d) Nrrlaffenschasten.
In der Verlassenschaft nach Wilhelm Brandseph (Wilhelm und Magdalena

Brandsephsche Stiftung für arme Verwandte und unheilbare Kranke) wurden die Nach-
laßnachweisung und die Gebührenausweise erstattet. Die Staatsgebühr wurde mit
94.087 X, die Fondsgebühren und der städtische Zuschlag mit zusammen 48.452 X
bemessen; doch dürften diese Beträge über den gegen die Bemessung eingebrachten
Rekurs eine kleine Herabsetzung erfahren.
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Über Ermächtigung des Stadtrates vom 9 . April 1908 und der k. k. Statt¬

halterei vom 8 . Mai 1908 wurden sowohl die 4 zum Nachlasse gehörigen Häuser in
Wien , als auch die Villa in Lang -Enzersdorf einer gründlichen Renovierung mit dem
Kostenbeträge von rund 50 .000 X unterzogen.

Die Verhandlungen mit der Gemeinde Lang -Enzersdorf bezüglich der auf 35 .000 X
geschätzten Villa haben zu einem Vergleiche geführt , nach welchem die Gemeinde Lang-
Enzersdorf ihre Ansprüche aufdie Villa ausdem angeblichenKodizillevom27 . September 1906
eudgiltig fallen läßt , wogegen ihr aus dem Nachlaßvermögeu ein Betrag von 10 .000 X

binnen 1 Jahre nach Einantwortung für Zwecke eines Notspitales ausbezahlt wird.
In der Verlassenschastssache nach Anton Ostheimer , welcher der Gemeinde seinerzeit

sein gesamtes Vermögen von ungefähr 550 .000 X hinterlassen hat , wurde den Erben
des erblasserischen Bruders Franz Ostheimer , Wachsziehers in Brixen , für verschiedene
Mühewaltungen und Auslagen bei der Verlassenschaftsdurchführung aus Billigkeitsgründen
eine Pauschalvergütung im Betrage von 1000 X zugesprochen.

Der am 5 . Jänner 1908 in Wien verstorbene Herr Anton Sluga hat sein

Vermögen im Betrage von 40 .000 X der Gemeinde Wien hintcrlassen . Der reine
Nachlaß beträgt 37 .891 X 04 K, welcher der Gemeinde Wien nach dem Ableben der

Fruchtnießerin Frau Therese Sluga zur Errichtung eines Anton Slugaschen Hochschul¬
stipendiums anfallen werden . Am Schlüsse des Berichtsjahres war die Abhandlung
bis zur Überreichung des Endausweises gediehen.

Ferner hat der am 2 . August 1909 verstorbene Bürgerschullehrer Anton Rein¬
grub er testamentarisch einen Betrag von 6000 X zur Errichtung einer Stiftung ver¬
macht , deren Erträgnis ein armes , fleißiges Wiener Waisenkind beziehen soll . Die Ver¬
leihung der Stiftung soll dem jeweiligen Bürgermeister von Wien zustehen.

L. Angelegenheiten vor dem k. k. Verwaltungsgerichtshofe.

An wichtigeren , die Gemeinde Wien betreffenden Entscheidungen sind nachfolgende
erflossen:

a) In Steuersachen.

Das Erkenntnis vom 24 . Februar 1909 , Nr . 1693 , über die Beschwerde der

Gemeinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Finanzministeriums vom 2 . April 1908
betreffend die zeitliche Steuerfreiheit mehrerer Bogenöffnungen der Stadtbahn.

Die Steuerbehörde hatte im Jahre 1900 für mehrere , der Gemeinde Wien zur
freien Verfügung stehende und für Zwecke der städtischen Gaswerke verwendete Bogen-
öfsnungen die angesuchte 12jährige Hauszinssteuerfreiheit bewilligt.

Im Jahre 1905 wurden die Bogenöffnungen unter Entfernung der Abschlußwände
vollständig geräumt und erst im Jahre 1906 nach Neuerrichtung von Abschlußwänden
und entsprechender Adaptierung wieder in Benützung genommen und zwar teils für
eigene Zwecke der Gemeinde , teils wurden sie an Private vermietet.

Die Gemeinde hat im Jahre 1906 neuerlich um die zwölfjährige Hauszinssteuer¬
freiheit angesucht und hat , weil diesem Ansuchen keine Folge gegeben wurde , die Be¬
schwerde an den k. k. Verwaltungsgerichtshof eingebracht.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen , indem der k. k. Verwaltungs¬

gerichtshof von der Anschauung ausging , daß die Entfernung der Abschlußwände und
der inneren Einrichtung sich nicht als Umbau darstellt , der nach dem K 1 des Gesetzes
vom 25 . März 1880 den Anspruch auf eine Gebäudesteuerbefreiung rechtfertigen würde.
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Das Erkenntnis vom 26. April 1909, Nr . 3811/09 , über die Beschwerde des
Stadtrates der königlichen Hauptstadt Prag gegen das k. k. Finanzministerium, mit¬
beteiligt Gemeinde Wien, über die Teilung der Erwerbsteuer der Aktiengesellschaft vormals
Philipp Haas und Söhne in Wien für die Jahre 1899 bis 1902.

Die Beschwerde wurde bezüglich der Steuerjahre 1899 bis 1901 als unbegründet
abgewiesen, weil bereits die Verjährung des Reassumierungsrechtes im Sinne der ZZ 3
und 4 des Gesetzes vom 18. März 1878 , R.-G.-Bl . Nr. 31, eingetreten ist.

Bezüglich des Steuerjahres 1902, für welches Jahr unbestritten die Verjährung
nicht eingetreten ist, wurde die angefochtene Entscheidung als im Gesetze nicht begründet
aufgehoben, weil der Handel mit den eigenen Erzeugnissen aus dem Produktionsbetriebe
ansgeschieden wurde, obwohl bei den auf gewerbliche Produktion gerichteten Unter¬
nehmungen nicht bloß die Erzeugungsstätten, in welchen sich nur der produzierende
Betrieb abwickelt, sondern auch die, wenn auch in anderen Gemeinden befindlichen, dem
Verkaufe eigener Erzeugnisse dienenden Handelsbetriebstätten zum Gesamtbetriebe der
einheitlichen, auf die Erzeugung bestimmter Waren und deren Vertrieb gerichteten Unter¬
nehmung gehören. Es wäre daher im gegenständlichen Falle nach Maßgabe des Z 108
P .-St .-G. unter Beobachtung der Bestimmungen der ZZ 102 und 103 P .-St .-G. die
Produktion nebst dem Verkaufe eigener Erzeugnisse einerseits und der Handel mit fremden
Erzeugnissen andererseits zu unterscheiden gewesen.

b) In Gebührensachen.

Im Berichtsjahre wurden mit Genehmigung des Gemeinderates 22 Beschwerden
gegen das k. k. Finanzministeriumbezw. die k. k. Finanz-Landesdirektion, betreffend die
Aufteilung von Urteilsgebühren unter den Prozeßparteien in 22 Straßenbahn-Uufalls-
entschädigungsprozessen eingebracht.

Über die in den Vorjahren eingebrachten 29 Beschwerden und die ersten 14 des
Berichtsjahres fanden die mündlichen Verhandlungen vor dem k. k. Verwaltungsgerichts¬
hofe am 29. April, 30. Juni , 5. Oktober, 26. Oktober, 9. November und 7. Dezem¬
ber 1909 statt; hiebei wurden 2 Beschwerden des Vorjahres, bei welchen es sich um
die Gebühr von Zwischenurteilen handelte, als unbegründet zurückgewiesen, den übrigen
Beschwerden wurde stattgegeben und die angefochtenen Mehrvorschreibungen im
reklamierten Gesamtbeträge von 2739 L 62 ll an die Straßenbahn rückvergütet bezw.
zur Rückvergütung angewiesen.

Die Entscheidungen über die anderen analogen Beschwerden hafteten zu Ende des
Berichtsjahres noch aus, werden aber voraussichtlich ebenso zugunsten der Straßen¬
bahnen ausfallen. Da die Finanzbehörde nur im konkreten Falle an die Entscheidung
des k. k. Berwältungsgerichtshofes gebunden ist, aber in allen analogen folgenden
Fällen ihren fiskalischen Standpunkt der Aufteilung der Urteilsgebühr festhielt, war die
Gemeinde gezwungen, in jedem einzelnen Falle bis an den k. k. Verwaltungsgerichtshof
zu gehen, daher die große Anzahl dieser Beschwerden.

Außer diesen Gebühren-Beschwerden wurden im Berichtsjahre Beschwerden gebühren¬
rechtlicher Natur nicht eingebracht.

Der im Vorjahre (am 17. Oktober 1908) gegen das k. k. Eisenbahnministerium
und die Postverwaltung eingebrachten Beschwerde wegen der Kosten der Verlegung einer
Rohrpostleitung unter dem Gleis in der Simmeringer Hauptstraße wurde mit Ent¬
scheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshosesvom 22. November 1909 , Z. 8184/1909,
stattgegeben.
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c) In Verwaltungssachen.
Das Erkenntnis vom 26. Februar 1909 , Nr. 1816 , über die Beschwerde des

F. W. gegen die Entscheidung der Baudeputation vom 11. Juni 1907 über eine Vor-
garteneinfrieduug.

Die angefochtene Entscheidung wurde wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben,
weil der Beschwerdeführer schon im Administrativverfahrendie Behauptung vorbrachte,
daß die Vorgarteneinfriedungen im Jahre 1882 in ähnlicher Weise ansgeführt wurden
wie bei seinem Hause und hiebei sich auf einen unterbliebenen amtlichen Augenschein
berief, um sestzustellen, wie die Verhältnisse zur Zeit der Erlassung des Konsenses selbst
bestanden. Die Unterlassungder Feststellung dieser Umstände stellt sich als ein Mangel
des Verfahrens dar.

Das Erkenntnis vom 26. Februar 1909 , Nr. 1817, über die Beschwerde der
E. v. G. gegen die Entscheidung der Baudeputation für Wien vom 11. Juni 1907
über eine Vorgarteneinfriedung.

Tie Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, weil der Baukonsens mit
der Bedingung der Abgrenzung des Vorgartens durch ein Staketengikter erteilt wurde,
die Anbringung einer Verschalung hinter dem Gitter aber den Charakter der Einfriedung
völlig verändert und daher dem Konsense nicht entspricht.

Das Erkenntnis vom 6. April 1909, Nr. 3173/1909 , über die Beschwerde der
Gemeinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom
17. Juni 1907 , betreffend eine Parzellierungsbewilligung.

Der Magistrat hatte den Eheleuten H. die Bewilligung zur Parzellierung von
Grundstücken im XIII. Bezirke erteilt. Am Schluffe des Dekretes befand sich folgender
den Mittelpunkt des ganzen Streites bildender Passus : Hiebei wird auch bemerkt, daß
die Gemeinde Wien gemäß Z 10 der Bauordnung für den nach Punkt I zur Straßen¬
eröffnung erforderlichen Grund eine Schadloshaltung nicht leistet, daher dieser Grund
unentgeltlich abzutreten ist.

Die Wiener Baudeputation hatte dem Rekurse der Parzellierungswerber Folge
gegeben und die Bedingungen bezüglich der unentgeltlichen Grundabtretung als in den
Bestimmungen der Bauordnung für Wien nicht begründet aufzuheben befunden.

Das k. k. Ministerium des Innern hat dem dagegen eingebrachten Rekurse der
Gemeinde Wien keine Folge gegeben.

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat die hicgegen eingebrachte Beschwerde nicht
für begründet anerkannt, da der strittige Passus des Magistratsdekretes tatsächlich nicht
als eine Parteicnerklärung, sondern als ein imperativer Auftrag der Behörde anznsehen
ist und im Sinne der Bestimmung des § 11 der Bauordnung den Baubehörden die
Kompetenz vollständig abgeht, über die Frage abzusprechen, ob irgend eine Grundfläche
entgeltlich oder unentgeltlich abgetreten werden soll.

Das Erkenntnis vom 6. April 1909 , Nr. 2852 , über die Beschwerde des W. T.
gegen die Entscheidung der Gemeinde Wien und des k. k. Ministeriums des Innern gegen den
Auftrag, längs seiner im Jahre 1900 erbauten Realität in der neu erösfneten Straße anläßlich
der Herstellung einer gemauerten Einfriedung daselbst auch ein Trottoir zu legen.

Ter Beschwerde wurde stattgegeben, da die Herstellung einer gemauerten Ein¬
friedung das Verlangen des Bezirksamtes, der Beschwerdeführer möge in der neu an¬
gelegten Straße ein Trottoir legen, nicht zu rechtfertigen vermag, die Verpflichtung der
Trottoirlegung aus dem seincrzeitigen Baukonsense für das Haus aber sich nur ans die
zur Zeit der Bauführung bereits bestehende Straße erstreckt.
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Das Erkenntnis vom 24 . April 1909 , Nr . 3680 , über die Beschwerde des I . M.
gegen die Entscheidung des Wiener Stadtrates vom 31 . Mai 1907 , betreffend die Vor-
schrcibnng einer Kanaleinmündungsgebühr von seiner mit der öffentlichen Straße durch
einen ihm gehörigen Privatweg verbundenen Realität nach Maßgabe der dieser Straße
zugewcndeten Frontlänge.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewieseu , da nach Z 2 des Gesetzes
vom 19 . Jänner 1890 , L .-G .-Bl . Nr . 9 , nur die Gebühr nach der Straßenfront der
betreffenden Realität in Betracht kommen kann , welche sich längs der vom Kanäle
durchgezogenen Straße hinzieht und nicht nach der Breite des Weges , der von der
Realität herabsührend in die kanalisierte Straße einmündet.

Das Erkenntnis vom 29 . April 1909 , Nr . 3905/1909 , über die Beschwerde der
Gemeinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom
25 . Juni 1907 über die Konsentierung des neuen Pfarrhosgebäudes St . Joses im
II . Wiener Gemeindebezirke.

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde als unbegründet abgewiesen,
da die Einwendung der Vertreter der Gemeinde Wien bei der Bauverhandlung , daß
das Projekt gegen die Bestimmungen des Z 5 des Kaufvertrages vom 1. Mai 1904
verstoße , als eine privatrechtliche aufzufassen sei und daher die Gemeinde Wien mit
Recht auf den Zivilrechtsweg verwiesen wurde.

Wegen der weiteren Einwendung , daß in dem Baukonsense die angeblich zu geringe
Dimensionierung eines zur künftigen Wohnung des dritten Kooperators bestimmten
Kabinettes mit Nichtbeachtung sanitärer Bedenken Genehmigung gefunden habe , wurde
der Gemeinde Wien die Legitimation nicht Anerkannt ; überdies laufe dieser Beschwerde-
Punkt der Bestimmung des H 3 lit . e des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G - Bl.

Nr . 36 ex 1876 , zuwider , da die Baubehörden über die Frage des Bestehens oder
Nichtbestehens sanitärer , gegen das Bauprojekt sprechender Bedenken nach ihrem freien
sachverständigen , durch den k. k. Verwaltungsgerichtshof nicht überprüfbaren Ermessen
zu entscheiden haben.

Das Erkenntnis vom 15 . Mai 1909 , Nr . 2265 , über die Beschwerde des
I . F . Sch . gegen die Entscheidung der Baudeputation für Wien über die Verweigerung
der Baulinienbekanntgabe für ein in den Wald - und Wiesengürtel fallendes Grundstück

im XIII . Bezirke , Katastralgemeinde Hütteldorf.
Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen , weil der Bestimmung von

Baulinien für ein zu parzellierendes , in den Generalregulierungsplan nicht einbezogenes
Grundstück die behördliche Genehmigung der Abteilung des Grundes vorauszugehen hat.

Das Erkenntnis vom 5 . November 1909 , Nr . 9790/09 , über die Beschwerde

des F . M . gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums für öffentliche Arbeiten be¬
treffend die Versagung einer Baubewilligung.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen , weil nach Z 3 der Bau¬
ordnung für Wien zur Abteilung eines Grundes auf Bauplätze die Genehmigung erwirkt
werden muß , bevor um die Baubewilligung für die einzelnen Gebäude angesucht
werden kann.

Das Erkenntnis vom 7 . Dezember 1909 , Nr . 10 .965 , über die Beschwerde des
Floridsdorfer Spar - und Vorschußvereines als Eigentümer des Hauses 284 Kagraner
Reichsstraße gegen die Entscheidung der Baudeputation über den Auftrag wegen Trottoir-
Herstellung und Ableitung der Dachabfallwässer unter dem Trottoir.
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Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, da unter einem neuen Baue
im Sinne des Z 70 der niederöstcrreichischen Bauordnung jeder Bau verstanden werden
muß, welcher nach dem Zeitpunkte des Eintrittes der Wirksamkeit der niederösterreichischen
Bauordnung (Gesetz vom 17. Jänner 1883, L.-G.-Bl . Nr . 36) hergestellt wurde, da
weiters die Trottoirherstellung und Dachwasserableitung bei solchen Häusern, auch wenn
sie von der Baubehörde nicht gefordert wurden, dem Erbauer bezw. seinen jeweiligen
Besitznachfolgern schon auf Grund des Gesetzes obliegen und da endlich der Umstand,
daß bisher über die Modalitäten der Trottoirherstellung eine besondere Verfügung nicht
getroffen worden sei, die Gesetzmäßigkeit der Entscheidung betreffend die Pflicht zur
Trottoirherstellung gar nicht berührt.

Schließlich wäre noch die Beschwerde der Gemeinde Wien gegen den Erlaß des
k. k. Eisenbahnministeriums vom 29. August 1908 zu erwähnen.

Mit obigem Erlaß hat das k. k. Eisenbahnministerium das tzom Verwaltungsrate
der priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesellschaft namens der Firma Gustav König Co.,
Besitzerin der Benzinfabrik in Kagran, vorgelegte Projekt für die Erweiterung der
Schleppkahn, Herstellung einer versenkten Schiebebühne und einer Wagenverschubanlage
in der genannten Fabrik genehmigt. Durch diesen Baukonsens wurden die Rechte der
Gemeinde Wien insofern verletzt, als ein Teil der konsentierten Anlage über die
genehmigte Baulinie der Breitenleer Straße hinausragte. Auf Grund des Gemeinderats¬
beschlusses vom 30. Oktober 1908 wurde gegen obige Ministerialentscheidung die Be¬
schwerde an den k. k. Verwaltungsoerichtshofeingebracht.

Das k. k. Eisenbahnministerium hat mit Erlaß vom 2. Juni 1909 den erwähnten
Baukonsens durch nachträgliche Aufnahme einer Erklärung der Firma Gustav König L Co.
ergänzt, wonach sie sich verpflichtet, jenen Teil der konsentierten Anlage, welcher über
die genehmigte Baulinie hervorragt, über jeweiliges Verlangen der Gemeinde Wien
und ohne Anspruch aus Kostenersatz oder sonstige Entschädigung zu beseitigen.

Mit Rücksicht auf diese Abänderung des Baukonsenses hat der Gemeinderat
zufolge Beschlusses vom 15. Juli 1909 die Zurückziehung der Beschwerde genehmigt.

Das Erkenntnis vom 3. November 1909, Nr . 9633 , über die Beschwerde der
Ehegatten H. in Preßbaum gegen das k. k. Ackerbauministerium über Schadloshaltuug
wegen Entgang von Brunnenwasser durch den Bihabergstollen der II. Kaiser Franz
Joseph-Hochquellenleitung. Die Beschwerde wurde abgewiesen. (Siehe Abschnitt XI,
Seite 164, dieses Verwaltungsberichtes.)

Das Erkenntnis vom 21. April 1909, Nr. 3642 , über die Beschwerde der Ge¬
meinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Handelsministeriumsvom 20. August 1908
wegen Verleihung einer Gast- und Schankgewerbekonzession an die Firma „Erste Wiener
Walzmühle Vonwiller L Co.", XX., Handelskai 3.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, weil wesentliche Mängel in
dem Administrativverfahren der beiden oberen Instanzen, wie sie die Beschwerde behauptet,
nicht zu erblicken seien.

Das Erkenntnis vom 19. Mai 1909, Nr. 4596 , über die Beschwerde der Ge¬
meinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vom 20. August 1908,
betreffend Verleihung einer Hotelkonzession an eine Aktiengesellschaft.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, da die in der Beschwerde in
Abrede gestellte statutarische Rechtsfähigkeit zum Betriebe einer Hotelkonzession der
Aktiengesellschaftnach Inhalt ihrer Statuten tatsächlich zukommt.
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Das Erkenntnis vom 4. November 1909 , Nr. 8933, über die Beschwerde des
A. E. gegen die im Jnstanzenzuge getroffene Entscheidung, daß er seine Einspänner¬
konzession auf einem bestimmten Standplatze nur dann in Betrieb setzen dürfe, wenn
dieselbe mit einem Taxameterwagen betrieben wird.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, da die Beurteilung des Lokal¬
bedarfes im freien Ermessen der Verwaltungsbehörde liegt und es ihr daher bei der
Konzessionserteilung freistehen mußte, dieselbe an Bedingungen zu knüpfen, deren Erfüllung
eben vom Lokalbedarfe geboten ist.

Das in den vorjährigen Bericht nicht mehr aufgenommene Erkenntnis vom
28. Dezember 1908, Nr. 11.224, über die Beschwerde des H. A. betreffend die Unter¬
sagung eines Gewerbebetriebes wegen vorausgegangener strafgerichtlicher Verurteilung.

Die gewerbebehördliche Entscheidung wurde wegen mangelhaften Verfahrens auf¬
gehoben, weil die Gewerbebehörde nur die zur Zeit der Straftat zutage getretene Ge¬
sinnung des Beschwerdeführers, nicht aber auch die Beschaffenheit seiner Person zur
Zeit der Gewerbeanmeldungin Betracht gezogen hat. Nach K 5 der Gewerbeordnung
können Personen, welche wegen einer aus Gewinnsucht begangenen Übertretung verurteilt
wurden, vom Antritte eines Gewerbes dann ausgeschlossen werden, wenn nach der Eigen¬
tümlichkeit des Gewerbes ein Mißbrauch seitens des Unternehmers zu besorgen wäre.
Da aber alle Momente zur Beurteilung der Persönlichkeit des Unternehmers von Belang
sind, so ist es auch Pflicht der Behörde, Erhebungen über das Verhalten des Unter¬
nehmers nach der Straftat zu pflegen, was im vorliegenden Falle unterlassen wurde.

Das Erkenntnis vom 28 . Dezember 1908, Nr. 9531/08 , über die Beschwerde
des L. R . und der türkischen Großhandlungsfirma H. I . L Co., betreffend die Anzeige
des L. R ., daß er dem durch die Firma betriebenen Unternehmen als Gesellschafter
beitrete. Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, da durch den Beitritt des
L. R . die Firma in eine offene Handelsgesellschaft umgewandeltwurde und somit eine
neue Gewerbeanmeldungnotwendig war.

Das Erkenntnis vom 28. Jänner 1909 , Nr. 317, über die Beschwerde der A. H.
gegen die Entscheidung des Wiener Stadtrates betreffend ein Feilbietungsarmenperzent.

Am 27. März 1907 wurde über Bewilligung des k. k. Bezirksgerichtes Josefstadt
die freiwillige öffentliche Versteigerung der zu einer Hälfte dem L. T. und zur anderen
Hälfte in den Nachlaß nach dem am 4. Dezember 1905 verstorbenenI . X. gehörigen
Realitäten E.-Z. 167, 168 und 352 des Grundbuches Alsergrund durchgeführt, wobei
die Realitäten um den Gesamtpreis von 218 .000 X von der BeschwerdeführerinA. 3l.,
der Witwe und Testamentar-Universalerbin nach I . L., erworben wurden. Dies wurde
dem Wiener Magistrate behufs Bemessung des Armenperzentesmit dem Beifügen zur
Kenntnis gebracht, daß auf Grund der vom k. k. Bezirksgerichte Josefstadt genehmigten
Versteigerungsbedingungen Frau A. T. durch diesen Zuschlag bloß die dem L. T. ge¬
hörigen Realhälften erworben und nur auf dessen Anteil entfallenden Teilbeträge des
Meistbotes zu bezahlen habe. Das magistratische Bezirksamt für den IX. Bezirk trug nun
unter dem 21 . Mai 1907 unter Berufung auf das Hofkanzleidekret vom 25. April 1812,
J .-G.-S . 987, der Ersteherin A. L. einerseits und den Verkäufern L. T. sowie der
Verlaffenschaft nach I . Zi. andererseits die Entrichtung der gesetzlichen Armenfondsgebühr
im Betrage von 2°/o des Gesamtfeilbietungserlöses per 218.000 X, demnach im Aus¬
maße von 4360 X solidarisch auf. Der Stadtrat hat mit der angefochtenen Entscheidung
die von A. X. und L. T. ergriffenen Rekurse ohne Angabe neuer Gründe abgewiesen.
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Der k. k. Verwaltungsgcrichtshofhat, wie aus der Begründung des Erkenntnisses
hervorgeht, die angesochtene Entscheidung nur aus dem Grunde behoben, weil die obige
Gebühr beiden Parteien solidarisch zur Zahlung aufgetragen wurde, während diese
Gebühr den beiden Verkäufern nur je zur Hälfte vorzuschreibengewesen wäre. Im
übrigen aber hat der k. k. Verwaltungsgerichtshof in dieser Entscheidungneuerlich
bestätigt, daß, falls ein Miteigentümer eine freiwillig feilgebotene Realität ersteht, deshalb
die Bemessungsgrundlagefür das Armenperzent nicht etwa eine dem Miteigentumsanteile
entsprechende Kürzung erfährt.

Das Erkenntnis vom 19. März 1909 , Nr. 4004 , über die Beschwerde der
Gemeinde Eichhorn-Bytyska gegen eine Entscheidung der k. k. Statthalterei in Brünn
über einen Verpflegskostenersatz im Betrage von 698 L an die Gemeinde Wien.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, da die Verständigungder
Heimatgemeinde rechtzeitig erfolgt ist und der Umstand allein, daß die Zuschriften der
Gemeinde Wien und der k. k. Bezirkshauptmannschast im Gemeinde-Einreichungsprotokolle
nicht eingetragen erscheinen, einen Gegenbeweis der Gemeinde Eichhorn-Bytyska nicht
abzugeben vermag.

Das Erkenntnis vom 22. Juni 1909, Nr . 5779 , über die Beschwerde der Ge¬
meinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 11. Sep¬
tember 1908 , Z. 32.756 , betreffend die Verpflichtung zur Abholung der Th . St . aus
dem k. k. Kaiser Franz Joseph-Spitale und Überführung in das Wiener Versorgungsheim.

Die Gemeinde Wien ist im Sinne des Heimatgesetzcsund des Erlasses des
k. k. Ministeriums des Innern vom 17. Juni 1869 verpflichtet, aus den Wiener
Spitälern unheilbare, zur weiteren Spitalsbehandlung nicht mehr geeignete Personen
in ihre Versorgung zu übernehmen. Zwischen der Gemeinde Wien und der k. k. n.-ö.
Statthalterei als Verwalterin des k. k. Krankenanstaltenfonds war nun seit Jahren
die Streitfrage anhängig, ob unter „übernehmen" auch „abholen" verstanden sei. Die
Gemeinde Wien weigerte sich, die Unheilbaren ans den Spitälern abzuholen, da sie nur
zur Übernahme verpflichtet sei und im selbständigen Wirkungskreise den Ort der Über¬
nahme, das Wiener Versorgungsheim, selbst bestimmen könne. Dagegen stellte sich die
k. k. n.-ö. Statthalterei auf den Standpunkt, daß die Gemeinde Wien nach dem be¬
zogenen Ministerialerlasseverpflichtet sei, die Unheilbaren aus den Spitälern abzuholen
oder die Überführungskosten zu ersetzen.

Im Verlaufe des Verwaltungsprozesses stellte, um eine präjudizielle Entscheidung
zu schaffen, die Verwaltung des k. k. Kaiser Franz Joseph-Spitales in Wien an den
Wiener Magistrat als politischer Behörde 1. Instanz das Ersuchen, er möge erkennen,
daß die Gemeinde Wien zur Abholung der unheilbaren Th. St . aus dem Spitale im
Momente der Spitalsentlassung verpflichtet gewesen sei. Der Magistrat erklärte sich zur
Fällung eines derartigen Erkenntnisses unzuständig, da die Akte der Armenversorgung
Gegenstand der Gemeindeautonomie seien und nach den Bestimmungen des die Armen¬
versorgung regelnden Heimatgesetzes die Kompetenz der politischen Behörde zur Fällung
eines derartigen Erkenntnisses nicht gegeben sei.

Im Rekurswege wurde aber der Magistrat als politische Behörde I. Instanz
vom k. k. Ministerium des Innern beauftragt, eine Entscheidung zu fällen.

Der Wiener Magistrat fällte hierauf als politische Behörde I. Instanz das Er¬
kenntnis, daß die Gemeinde Wien mangels einer bezüglichen gesetzlichen Bestimmung
nicht verpflichtet gewesen sei, die Th. St . ans dem Spitale im Momente der Spitals-
entlassnng abzuholen. Die k. k. n.-ö. Statthalterei und das k. k. Ministerium des Innern
entschieden als Rekursinstanzenim gegenteiligen Sinne.
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Über die dagegen von der Gemeinde Wien erhobene Beschwerde entschied nun
der k. k. Vcrwaltungsgerichtshofdahin, daß die angefochtene Entscheidung als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben werde, da nach den §§ 25 und 44 des Heimatgesetzes
die Entscheidung zur Zuständigkeit der autonomen Behörde gehöre.

Das Erkenntnis vom 29. September 1909 , Nr . 8375/09 , über die Beschwerde
der Stadtgemeinde Kudnitz gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern
betreffend das Heimatrecht des I . I.

Die angefochtene Entscheidung wurde wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben,
insbesondere weil bezüglich des vom k. k. Bezirksamte Libochowitz ausgefertigten Heimat¬
scheines, welcherI . als nach Brozan zuständig bezeichnet, keine weiteren Erhebungen
gepflogen worden find.

Die Gemeinde Wien wurde aus dem Rechtsstreite ausgeschaltet, weil das Heimats¬
recht durch Ouadriennierung nach § 12 lit. b des provisorischen Gemeiudegesetzes vom
17. März 1849, R .-G.-Bl. Nr. 170, auch dann nicht erworben werden kann, wenn
der Heimatschein des Fremden aus nicht ausscheinenden Gründen materiell ungiltig ist.

Das Erkenntnis vom 19. Oktober 1909 , Nr . 9158 , über die Beschwerde der
Gemeinde Wallern gegen eine Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern über
370 X 14 K, deren Ersatz von der Gemeinde Wien nach Z 28 des Heimatgesetzes
gegen die erstgenannte Gemeinde geltend gemacht wurde.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, da nach Z 23, Absatz 2 des
Heimatgesetzes die Heimatsgemeinde(Wallern) in dem Falle, als die nach dem Zivil-
rechte zur Versorgung verpflichteten Personen sich weigern, dieser Pflicht nachzukommen,
die hilfsbedürftigen Personen (Kinder) zu versorgen hat, wobei es irrelevant ist, ob
die erstgenannten Personen wirklich arm sind, oder ob sie sich berechtigter- oder unbe¬
rechtigterweise weigern, ihrer Bersorgungspflicht nachzukommen.

Das Erkenntnis vom 6. März 1909 , Nr. 2056 , über die Beschwerde der Bürger¬
schullehrerin M. v. A. in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums für
Kultus und Unterricht vom 29. November 1907 und die mitbeteiligte Gemeinde Wien
betreffend Einstellung der Überstundenremunerationfür die Zeit des Urlaubes. Der
Beschwerde wurde stattgegeben, da aus dem Wortlaute des Z 45 des Gesetzes vom
25. Dezember 1904, L.-G.-Bl . Nr. 99, schon hervorgeht, daß die sub lit. a enthaltene
Bestimmung eine dauernde, durch die Klassen- bezw. Fächereinteilungbedingte Mehr¬
leistung im Gegensätze zu vorübergehendenSupplierungen im Auge hat. Solange daher
diese Einteilung, welche die Mehrleistung bedingt, andauert, besteht auch der Anspruch
auf die vom Gesetze bezeichnet Remuneration für die Mehrleistung. Im vorliegenden
Falle war nun die Zuweisung von Überstunden an M. v. A. nicht widerrufen worden,
daher bestand auch ihr Anspruch fort.

Das Erkenntnis vom 17. April 1909, Nr . 3465 , über die Beschwerde des Th. St .,
L. G. und der I . H., des G. H. und des A. K. gegen die Entscheidung des k. k.
Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 27. Dezember 1907 und die mitbeteiligte
Gemeinde Wien betreffend die Vorrückung zum Lehrer bezw. zur Lehrerin I. Kl. auf
Grund einer 10jährigen definitiven Dienstzeit (§ 40 des Gesetzes vom 25. Dezember
1904 , L.-G.-Bl . Nr. 99).

Die angefochtene Entscheidung wurde als gesetzlich nicht begründet aufgehoben,
da aus dem Wortlaute des Z 40 des Gesetzes und aus dem Zusammenhänge nur
gefolgert werden kann, daß der Vorrückungswerber im Zeitpunkte, in welchem der An-

VerwaltungSbericht der Stadt Wien. 8
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spruch erhoben wird , definitiv angestellt und daß überhaupt eine 10jährige , ununter¬
brochene tadellose Dienstleistung vorangegangen sein muß , nicht aber daß diese 10 Jahre
in definitiver Eigenschaft zurückgelegt worden sein müssen , wie die angefochtene Ent¬
scheidung des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht angenommen hat.

Das Erkenntnis vom 24 . November 1909 , Nr . 10 .555/9 , über die Beschwerde
des L. W . gegen den Gemeinderatsbeschluß vom 14 . Dezember 1907 , betreffend die
Erhöhung der Auslagen für Fronleichnamsfeierlichkeiten.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen , da die fraglichen Auslagen
keinem Kultuszwecke sondern einerseits zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung
bei der Fronleichnamsfeier , andererseits zur Bestreitung der Kosten für eine würdige
Repräsentation der Gemeinde bei dieser Feier dienen.

ss. Rechtsgutachten.

Im Berichtsjahre wurde seitens der Magistratsabteilung I ein Rechtsgutachten in
Angelegenheit der Genossenschaft „Wiener Brauhaus " erstattet.

6 . Gemeindevermittlungsämter.

Bei sämtlichen 21 Gemeindevermittlungsümtern waren im Jahre 1909 im
ganzen 1952 Streitfälle in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten und 19 .701 Ehren¬
beleidigungsfälle (gegen 1930 bezw . 20 .200 Fälle im Jahre 1908 ) anhängig.

Von ersteren erscheinen 980 , also über 50 °/g durch Vergleich oder sonst in
friedlicher Weise beigelegt , von den Ehrenbeleidigungsklagen 4735 , d . s. 24 "/g.

Unmittelbar beim Vermittlungsamte wurde 4549 Ehrenbeleidigungsklagen ein¬
gebracht und hievon 2285 , also mehr als 500/g verglichen , während von den seitens
der Gerichte abgetretenen 15 . 152 Fällen 12 . 704 , also mehr als 83 "/g unverglichen
blieben , hievon allein 10 .291 Fälle wegen Ausbleibens einer oder beider Parteien.

Im ganzen weichen die Gesamtzahlen und Prozentsätze von jenen des Jahres 1908
nur unbedeutend ab.

Auch im Jahre 1909 war in einzelnen Bezirken die Zahl der unmittelbar beim
Vermittlungsamte eingebrachten und daselbst verglichenen Klagen eine verhältnismäßig
große im Vergleiche mit den anderen Bezirken . Während zum Beispiel in allen anderen
Bezirken weitaus die Mehrzahl der Ehrenbeleidigungsklagen beim Gerichte eingebracht
wurden , sind in Meidling , von 993 Klagen 568 , also weit mehr als die Hälfte , und
in Floridsdorf von 1042 Klagen 728 , also mehr als /̂z unmittelbar beim Ver¬
mittlungsamte eingebracht (und davon auch 621 verglichen ) worden.

tt. Gefchwornenlisten.

In Ausführung des Gesetzes vom 23 . Mai 1873 , R .-G .-Bl . Nr . 121 , betreffend
die Bildung der Geschwornenlisten , wurden im August und September die Urlisten
für das nächstfolgende Kalenderjahr 1910 verfaßt und behufs etwaiger Einbringung
von Einsprüchen und Geltendmachung von Befreiungsgründen während der Frist vom
16 . September bis einschließlich 23 . September zu jedermanns Einsicht aufgelegt.
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Die Anzahl der in den Geschwornenlisten enthaltenen Personen betrug vor der
Reklamationsfrist 46.294. Während der Reklamationsfrist wurden 5 Reklamationen
eingebracht, und zwar 4 wegen Aufnahme in die Listen und 1 wegen Streichung
aus diesen. Zufolge Beschlusses der zur Entscheidung über die eingelangten Reklamationen
berufenen Gemeindekommission vom 20. Oktober wurde den 4 Begehren um Auf¬
nahme und dem einen Begehren um Streichung stattgegeben. Außerdem wurden von
amtswegen gelöscht wegen Ablebens 27, Konkurseröffnungoder Kuratelverhängung2,
Übersiedlung von Wien 49 und Steuerabschreibung oder aus anderen Ursachen 77.
Die Anzahl der sonach in der Urliste enthaltenen Personen betrug 46.142 (gegen
45.477 im Jahre 1909).

Am 5. November wurden die Urlisten der Geschwornen und die Verzeichnisse
der zum Geschwornenamte vorzüglich Geeigneten dem k. k. Landesgerichte als Schwur¬
gerichte übermittelt und am 10. November jene Gemeinderäte namhaft gemacht, die zur
Teilnahme an der Kommission wegen Bildung der Jahresliste abgeordnet wurden.

Die Zahl der als für das Geschwornenamt vorzüglich geeignet Bezeichneten betrug
5668 . Hievon wurden von der vom k. k. Landesgerichte in Strafsachen eingesetzten
Kommission 1200 Personen als Haupt- und 400 Personen als Ergänzungsgeschworne
in die Jahresliste der, Geschwornen für das Jahr 1910 ausgenommen. (Die Dienstliste
wird auf Grund der Jahresliste vor Beginn jeder Schwurgerichtsperiode, d. i. allmonatlich,
beim k. k. Landesgerichte durch Auslosung gebildet.)

Weitere Angaben über die Bildung der Geschwornenlisten enthält der Ab¬
schnitt XII. „Rechtspflege" des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien.

8*
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